
Erläuternder Bericht des Vorstands der 
Fernheizwerk Neukölln AG
zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 Handelsgesetzbuch (HGB)

Rechtlicher Hintergrund

Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) hatte 
u. a. die §§ 289, 315 HGB sowie §§ 120, 175 AktG geändert. Danach musste der Vorstand 
der Hauptversammlung einen erläuternden Bericht u. a. zu den neu eingeführten Pflichtangaben 
im Lagebericht gemäß § 289 Abs. 5 HGB zum internen Kontroll- und Risikomanagementsystem 
im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess bzw. Konzernrechnungslegungsprozess vorlegen.

Durch das spätere Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) hat der Gesetzge-
ber die Erfordernisse zur Abgabe erläuternder Berichte in § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG gebündelt 
und die bisherigen Vorschriften in §§ 120 Abs. 3 Satz 2, 175 Abs. 2 Satz 1 AktG gestrichen. 
Dabei wurde jedoch der Verweis auf § 289 Abs. 5 HGB, der durch das BilMoG hinzugekommen 
war und die Angaben im Lagebericht zum internen Kontroll- und Risikomanagementsystem im Hin-
blick auf den Rechnungslegungsprozess betrifft, nicht übernommen. Nicht abschließend geklärt ist, 
ob es sich dabei um ein bloßes Redaktionsversehen handelt und es daher auch nach dem Inkraft-
treten des ARUG eines erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB bedarf.

Vorsorglich hat sich der Vorstand der Fernheizwerk Neukölln AG entschlossen, einen solchen 
Bericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2009 zu erstatten und damit auch die erläuternden 
Angaben zum internen Kontroll- und Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Rechnungsle-
gungsprozess bzw. Konzernrechnungslegungsprozess zu machen.

Gegenstand des Berichts

Nach der Gesetzesbegründung des BilMoG umfasst das interne Kontrollsystem die Grundsätze, 
Verfahren und Maßnahmen zur Sicherung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Rechnungs-
legung, zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung sowie zur Sicherung der 
Einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften. 

Das Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess bezieht sich als Teil 
des internen Kontrollsystems wie Letzteres auf Kontroll- und Überwachungsprozesse der Rech-
nungslegung, insbesondere bei handelsbilanziellen Positionen, die Risikoabsicherungen des Un-
ternehmens erfassen.

Wesentliche Merkmale des internen Kontrollsystems und des Risiko- 
managementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess 

Die wesentlichen Merkmale des bei der Fernheizwerk Neukölln AG bestehenden internen Kon-
trollsystems und des Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess 
können wie folgt beschrieben werden:



–	 Die Fernheizwerk Neukölln AG zeichnet sich durch eine klare Organisations-, Unternehmens- 
sowie Kontroll- und Überwachungsstruktur aus.

–	 Zur ganzheitlichen Analyse und Steuerung ertragsrelevanter Risikofaktoren und bestandsge-
fährdender Risiken existieren abgestimmte Planungs-, Reporting-, Controlling- sowie Früh-
warnsysteme und –prozesse.

–	 Die Funktionen in sämtlichen Bereichen des Rechnungslegungsprozesses (z. B. Finanzbuchhal-
tung, Controlling) sind eindeutig zugeordnet.

–	 Die im Rechnungswesen eingesetzten EDV-Systeme sind gegen unbefugte Zugriffe geschützt.

–	 Im Bereich der eingesetzten Finanzsysteme wird überwiegend auf Standardsoftware zurück-
gegriffen.

–	 Ein adäquates internes Richtlinienwesen ist eingerichtet, welches bei Bedarf angepasst wird.

–	 Die am Rechnungslegungsprozess beteiligten Mitarbeiter/innen entsprechen den quantitati-
ven und qualitativen Anforderungen.

–	 Vollständigkeit und Richtigkeit von Daten des Rechnungswesens werden regelmäßig anhand 
von Stichproben und Plausibilitäten sowohl durch manuelle Kontrollen als auch durch die ein-
gesetzte Software überprüft.

–	 Wesentliche rechnungslegungsrelevante Prozesse unterliegen regelmäßigen analytischen Prü-
fungen. Das System ist durch die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, 
im Zuge der Abschlussprüfung untersucht worden.

–	 Bei allen rechnungslegungsrelevanten Prozessen wird durchgängig das Vier-Augen-Prinzip 
angewendet.

–	 Der Aufsichtsrat befasst sich u. a. mit wesentlichen Fragen der Rechnungslegung, des  
Risikomanagements, des Prüfungsauftrags und seinen Schwerpunkten.

Erläuterung der wesentlichen Merkmale des internen Kontrollsystems und  
des Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess

Die rechnungslegungsbezogene interne Kontroll- und Risikomanagementsystem ist Bestandteil des 
im Unternehmenshandbuch der Fernheizwerk Neukölln AG dokumentierten integrierten Mana-
gementsystems. Für alle Unternehmensbereiche sind konkrete prozessintegrierte Geschäftspro-
zesskontrollen fixiert. Dabei handelt es sich einerseits um fehlerverhindernde Maßnahmen wie 
Funktionstrennungen, Vier-Augen-Prinzip, Zugriffsbeschränkungen, programmierte Plausibilitäts-
prüfungen oder spezielle Dienstanweisungen zu Einzelsachverhalten und andererseits um fehler-
aufdeckende Maßnahmen wie Vollständigkeits- und Richtigkeitskontrollen oder regelmäßig durch-
geführte Soll-Ist-Vergleiche.

Der Aufsichtsrat ist mit prozessunabhängigen Prüfungstätigkeiten in das interne Überwachungssy-
stem eingebunden. Prozessunabhängige Prüfungen werden auch vom Abschlussprüfer und son-
stigen Prüfungsorganen, wie z. B. dem steuerlichen Betriebsprüfer oder der Deutschen Prüfstelle 
für Rechnungslegung sowie durch die Konzernrevision vorgenommen.



Zur Erfassung und Aufbereitung unternehmensbezogener Sachverhalte werden im Unternehmen 
vielfältige EDV-Lösungen angewendet. Buchhalterische Vorgänge werden mit Hilfe zertifizierter 
Buchhaltungssysteme des Herstellers VARIAL erfasst. An den Schnittstellen zwischen den vorge-
lagerten EDV-Systemen und den Buchhaltungssystemen wird durch geeignete Kontrollen die ord-
nungsgemäße Übernahme der rechnungslegungsrelevanten Daten sichergestellt.

Die auf die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung ausgerichteten Maß-
nahmen sollen sicherstellen, dass die Geschäftsvorfälle in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften vollständig und zeitnah erfasst werden. Außerdem soll gewährleistet werden, dass 
Inventuren ordnungsgemäß durchgeführt werden, Vermögensgegenstände und Schulden im Jah-
resabschluss zutreffend angesetzt, bewertet und ausgewiesen werden.

Berlin, den 16. März 2010
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Ulrich Rheinfeld 
Vorstand


